
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 16. November 2021  

 
 Nr. 2021/1649  

 

Schweizer Alpen-Club SAC, Zusammenschluss der Solothurner Sektionen, 
4500 Solothurn: Beitrag aus dem Swisslos-Sportfonds für das Jahr 2021 
  

1. Erwägungen 

Der Schweizer Alpen-Club SAC, Zusammenschluss der Solothurner Sektionen, ersucht um einen 
Beitrag aus dem Swisslos-Sportfonds für das Jahr 2021. 

2. Beschluss 

2.1 Dem Schweizer Alpen-Club, Zusammenschluss der Solothurner Sektionen, sind gemäss 
der Verordnung über die Swisslos-Fonds (SLFV) folgende Beiträge zugesprochen: 
 
Beiträge an Verbände 2021 (§ 11 SLFV) 
2’392 Aktivmitglieder à Fr. 12.00 Fr. 28'704.00 
240 Juniorenmitglieder à Fr. 12.00 Fr. 2'880.00 
 Fr. 31'584.00 
 ============ 

2.2 Es ist in den Werbeunterlagen und allgemein in geeigneter Form publik zu machen, 
dass es sich um ein Engagement des Swisslos-Sportfonds des Kantons Solothurn 
handelt. 

2.3 Diese Beitragszusicherung ist auf 1 Jahr ab dem Datum dieses Beschlusses befristet und 
erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Betrag nach Erhalt einer Rechnung 
mit Einzahlungsschein sowie den Jahresberichten und Jahresrechnungen 2020 der drei 
Solothurner Sektionen (Grenchen, Olten, Weissenstein) zulasten des Kontos Swisslos-
Sportfonds (Auftrag 82527) anzuweisen. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds (3) rk/009627 
Kant. Sportfachstelle 
SAC Weissenstein, Peter Ursprung, obere Emmengasse 14, 4552 Derendingen 


